
Demonstrationsfreiheit -
Eine Kontroverse 
Karl-Heinz Ladeur 
Ein Vorschlag zur dogmatischen Neukonstruktion 
des Grundrechts aus Art. 8 GG als Recht auf 
» Ordn ungsstörung« 

I. Demonstrationsfreiheil als Modus der Memungsfreihelt oder plebiszuäres 
lrHLztut? 

Die Konstruktion des Grundrechts der Versammlungsfreiheit bereitet seit jeher 
Schwierigkeiten, weil seine dogmatische Eigenständigkeit ~wischen zwei dogma
tisch relativ scharf konturierten ~Atlraktoren" behauptet werden muß. Auf der 
einen Seile gerät es in den Sog der individuellen Meinungsfreiheit (genauer gesagt: in 
den Sog aller kommunikationsbezogenen Grundrechte), die Versammlung scheint 
danach ein unterhalb der org:misationsbezogenen Ebene der Art. 9 I, II I, 19 III GG 
anzusiedelnder Modus der nicht instirutionalisierten, vorübergehenden kollektiven 
Ausübung anderer Grundrechte zu sein. Auf der anderen Seite gerät die Versamm
lungsfreiheit in das Kraftfeld der Strukturprinzipien institutionalisierrer StaaTlich
keit : Versammlungen können leicht wegen der "selbst-organisierenden« Bindungs
wirkung, die innerhalb einer Menge von Individuen entsteht, als plebiszitäre Kon
kurrenz zur dauerhaft instituuonalisienen Bindung durch ~Repräsentation« des 
Gesamtvolkes im Parlament erscheinen. 
Die eine - modale - Lesan des Grundrechts der Versammlungsfreiheit wird am 
deutlichsten bei Stöcker', der in Art. 8 1 GG nicht die Freiheit der Demonstration 
verankert sieht, weil die Freiheit der Bewegung - anders als die ortsgebundene 
Versammlung? - im doppelten Sinne, als Onsveränderung und als soziale Form der 
Einbindung und Ausgrenzung von Personen in das demokratische Mehrheitsprin
zip, wie es im Parlamentarismus organisiert ist, eingreifen soll . Vor allem Großde
monscracionen sind danach nichl mehr als "Mittel geistiger Auseinandersetzung.: in 
der Form individueller Gruodrechtsbetätigung z.u begreifen, weil sie die »von der 
Mehrheit getragene Regierung« unter Druck setzen. 
Auf der anderen Seite steht eine Auffassung, die gerade das Moment der »körperli
chen Anwesenheit« einer Bewegung als ein ~punktueHes Plebiszit«' ansiehr und die 
massenhafte Demonstration deshalb als Ausdruck der " Volksunmiltelbarkeit. be
greife 
Gerade die erstere, mod4le Grundrechtskonstruktion neigt dazu, den kollektiven 
Charakter der Versammlung nur negat iv, zur Grenzziehung zu akzentuieren. Die 
Versammlung sol! nämlich - wegen ihres kollektiven Charakters - »ungeteilr« dem 
Gebot der Friedlichkeit unterliegen .) Dies hat die Konsequenz, daß auch die 
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vereinzelt bleibende Gewalträtjgkeit die Unfriedlichkejt der Versammlung indi

Z(crt. 

Nach der plebiszilären Konzeption, die - so Preuß - aufgrund ihres medialen 
Charakrers die anderen kommunikativen Grundrechte in einen Zusammenhang mit 

der mediatisierenden Wirkung des »repräsencativ« konstituierten Parlaments stellt, 
wird gerade die »räumlich-zeitlich-körperliche Unmi[(elbarkeit einer Menge« als 

konstitutiv für das "spezifisch plebiszitäre Element" der Versammlungsfreiheit 
a.ngesehen. Gerade die »affektive Gemeinsamkeit« der öffentlichen Einwirkung auf 
andere soll die mögliche Zwangswirkung öffendicher .Ortsbesec-.wng« wie bei 

einem Streik eher als vis compulsiva und nicht als vis absoluta erscheinen lassen . 
In der modalen Konzeption wird der kollektive Charakter der Versammlung nur 
zur Konstruktion einer Zurechnungseinheit benurzt: Ober die Grenzen des sonsti 

gen HaftUngsrechts hinaus muß sich jeder Demonstrant das Handeln anderer 

Individuen zurechnen lassen (mit Konsequenzen z. B. für § 830 BGB oder die 
Strafbarkeit wegen Landfriedensbruchs), während andererseits organisierte Kollek
rive (Vereine erc.) nur für ,.Organisationsverschulden« hafren. 
Das B VerfG hat sich in der Brokdorf-Entscheidung" mindestens teilweise der 
plebiszitären Konzepnon angeschlossen (wenngleich noch nicht abzusehen ist, mit 
welcher Konsequenz dies geschieht). Die Demonstration ist danach ein »Stück 
ursprünglicher ... ungebändigter unmjuelbarer Demokratie«. Es hat deshalb insbe
sondere das Uneil über die Friedlichkeit der Demonstrarion entgegen der oben 
skizzierren Position und damit zum Ärger mancher Konservativer l von dem 
»Gesamteindruck .. der Versammlung abhängig gemache. 

Das BVerfG hat zugleich im Anschluß an seine bisherige Rechtsprechung zur 
verfahrensrechtlichen Relevanz der Grundrechte ein Kooperationsmodell für das 
Verhältnis von Versammlungsleicung und Poliz.ei enrwickelt. 

2. Die identu.ire Grund/A.ge bISheriger Konstruktumsversuche 

Nach meiner Auffassung ist weder die eine noch die andere Konzeption in vollem 
Umfang überzeugend. Für die modale Konzeption gibt es ein qualitativ hierarchi
sches Verhältnis zwischen staatlich insticurionalisiener Willensbildung und grund
rechtlich ermöglichter Meinungsbildung, die stets in einem. Vorfeld« der Öffentlich
keit verbleibt (so früher schon Scheuner zur "institUtionellen Garantie« der Presse

und Rundfuokfreiheit, von der er später ja ganz abgerückt ist). Unterhalb der »reprä
sentativ~ insticutionalisierten staatlichen Einheit des Volkes gibt es nur die nach [nter
essen und Personen unterschiedlich geschützte Bewegung fragmemierter, besonderer 
Kollektive. Das Volk ist nur in den repräsentativen Fannen handlungsfähig. 
Die nichr staatlich institutionalisierte Öffentlichkeit ist nur eine Zwischenstufe der 
Vorselektion, der Konsensfindung ete. vor der eigentlichen staatlichen Entschei
dung über das als »allgemein« geltende Interesse. Umgekehrt spiegelt sich die 
staatliche Allgemeinheit, die im Staat zur Einheit gebrachte Gesamtheit des Volkes, 
wieder ab im besseren Selbst des sich für das Allgemeine öffnenden Bewußtsein des 
SttUtt;bürgers~ . Diese sehr etatisüsche Konzeption betont also stark die Einheit des 
durch den Staat erst handlungsfähig und bewußt werdenden Gemeinwesens. 

4 BVerfGE 69. ) I~ . 
\ H. Schnclder. Anl11. zur Brokdorl·Enl<chcldung des BVerfG, DÖV 198\, 778; V. GOIZ (Fn. ». 
6 Vgl. elW' E. W. Bockenforde. Mittelbue/repdsent.tlvc DemokrJue ,1. eigentliche Fonn der Demokra· 

tie, Ln: Sll.t«>rgams.Lion und Su.a .. funktloncn im W>.ndcl, FS Eichenbergcr ~A.ld/Fr:mkfun 1981), 
lq. 
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112 Die andere Konzeption macht den plebiszitären Charakter des Grundrechts der 
Versammlungsfreiheit letztlich an dem nicht-medialen Charakter der Versammlung 
fest, Über das gemeinsame Merkmal der "Mediatisierunga - durch Kommunika
tionsmedien und Staat/Parlament - stellt sich ein Zusammenhang der Entfremdung 
her. dem gegenüber sich die Demonstration als die unvermittelte, also nicht 
entfremdete Öffentlichkeit präsentiert, Sie befreit sich sozusagen aus dem Gehäuse 
der Repräsentation , Diese Konstruktion halte ich für verfehlt, weil sie durch 
antithetische FilOerung auf das repräsentative Prinzip letztlich dessen identitäre 
Grundstrukrur wiederholt. 
In einer Zwischenbemerkung ist allerdings darauf hinzuweisen, daß es auch in der 
Verfassungsgeschichte - wie eingangs schon angedeutet - immer eine Art Junktim 
zwischen staaclicher und Versammlungsöffentlichkeit gegeben hat: In der französi
schen Revolution hat eine enge Verbindung zwischen der Freiheit der politischen 
"Clubs" und der Forderung nach einer einheitlichen Volksvertretung bestanden. 
Das repräsentative Moment sollte im Grunde darauf reduziere sein, wiederzugeben 
"wie« das Volk spricht, das Parlament sollte nicht »als« das Volk, an seiner Stelle 
sprechen. Möglich ist eine solche Konzeption auf dem Hintergrund einer Vorstel
lung von der Einheit des Volkes, die durch eine homogene Interessen- und 
Denkstrukrur schon gegeben ist. die nur eine Ausdrucksfonn braucht. Erst in einer 
aoderen Variante, die sich später weitgehend - nicht zuletzt unter anglo-amerikani
sehem Einfluß - durchgesetzt hat, entwickeln die Repräsentanteo eine Eigenständig
keit gegenüber den Repräsentierten: Jene formulieren ein längerfristiges, besseres 
Interesse der Nation, das mit dem Willen der Mehrheit nidu identisch sein muß. 
Damie wird auch die Trennung von repräsentativem und plebiszitärem Prinzip 
voUzogen: Das plebiszitäre entwickelt sich immer mehr zum anti-repräsentativen 
Modell, das auf die unvermittelte Versammlung des Volkes fixiert ist. 
Beiden Positionen liegt aber ein idencitäres Politikmodell zugrunde. Letztlich gibt es 
den einheicJichen wahren Willen des Volkes : Nach der einen Auffassung kann er nur 
repräsenciert werden. nach der anderen braucht nur seiner Präsenz Raum gegeben 
zu werden . Und eine Ausdrucksfonn dieser Präsenz wäre die Versammlung. in der 
sozusagen ein .. Scück" unvermitteltes Volk in Erscheinung tritt. Daß dies kein sehr 
fruchtbarer Gedanke ist, ergibt sich m. E. schon daraus. daß man beim Zusammeo
trelfen mehrerer Demonstrationen mit konträrem Ziel zwei einander widerspre
chende P!ebiszite posrulieren müßte. 

J. Vom identitären zum prozeßhaJten Denken 

Sinnvoller erscheint es mir demgegenüber. ganz auf die identitäre Begrifflichkeit zu 
verzichten uod Gesellschaft als ein Feld \Ion konfligierenden Beziehungsnenwerkell 
mit Selbstorganisarionsfähigkeit - und d. h. ohne stabiles identitätsstiftendes Zen
trum - zu konstruieren. Die Pyramide der Hierarchie läßt sich nicht einfach 
umstÜlpen. Man muß vielmehr ganz von der Akzentuierung der Strukrur (vorfindli
cher Interessen etc.) abrücken und stattdessen stärker in Prozeßbegriffen denken, 
Das bedeutet zugleich, daß weder die Identität des Volkes noch die identitätsbil
dende Wirkung des Parlaments vorausgesetzt werden dürfen. Politisches Handeln 
ist nich.t nur oder nicht einmal primär die Formulierung und Abstimmung von 
Interessen durch identitäre individuelle oder kollektiv organisierte Subjekte. als 
deren Objekte sich die Interessen darstellen. Es kommt vielmehr darauf an. den 
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Prozeß der Bildung und des Konflikts verschiedener »Logiken der Identifikation«7 
von Individuen und Gruppen in Beziehungsnetzwerken zu thematisieren, in denen 
sich Identitätsmuster bilden, die der Formulierung von Interessen vorausliegen und 
deren Bildung das Hauptaugenmerk einer in Prozeßbeg.riffen denkenden Konzep
tion gilt. 
Über diese Identitätsmuster werden die symbolischen Fonnen genedert und aggre
giert. über sie wird die Selektion von {nformationen, Werten, Verhaltensweisen etc. 
gesteuert. Das Verständnis einer Gesellschaft bnn nicht länger auf Prinzipien 
aufgebaut werden. die den sozialen Phänomenen selbst vorgeordnet oder ihnen 
sonst äußerlich sind. Der Sinn des HandeIns der sozialen Akteure wird nicht durch 
die Konstruktion einer universellen Ordnung, geschich.tlicher Gesetze etc. begrün
det. sondern in den sozialen Beziehungen (selbst-)generiert, und das heißt zugleich, 
daß er den Akteuren niemals in vollem Umfang zur \) Verfügung" steht.8 

Eine neue Konzeption der Versammlungsfreiheit muß also zunächst davon ausge
hen. daß ~sich in sozialen Systemen immer wieder Strukturen von selbst bilden, 
Gruppen sich selbständig formen, aktiv werdeo oder Neuerungen einführen und 
sich. das System als Ganzes nicht einfach eine Struktur aufzwingen läßt, sondern sich 
häufig eine Struktur aus dem System heraus selbst produziert".9 
Gesellschaften entwickeln einerseits eine immer weiter reichende Fähigkeit zur 
Selbstmodifikation und lösen damit feste ~Bezugspunkte« des HandeIns und Erken
nens auf. andererseits sind in der Phase des klassischen Sozialstaats der Paneien und 
Großorganisationen die kollektiven Identifikationsmodelle immer mehr ~triviali
siertu worden. 'o Denn Organisationen als geschlossene Systeme »bestehen .. gera
dezu aus Meinungen, Werten, Verhaltensregelo eec., die sie invariant zu erhalten 
suchen und den Individuen zur Identifikation durch Imitation anbieten." 

4. Versammlungsfreiheit als » Unordnung« gewährleistendes Recht 

Demgegenüber könnee Versammlungsfreiheit als eine Art »Impfstoff« angesehen 
werden, der die auf Erhaltung von Ordnung angelegten Systeme (eine durchaus 
notwendige. aber dem Verfall und Verschleiß, also der Entropiebildung ausgesetzte 
Funktion) Unordnung zuführt und sie damit für Neues sensibilisieren kann. also 
Offenheit und Flexibilität für Veränderungsprozesse ennöglicht. Die Wirksamkeit 
dieses ImpfStoffes unterliege sicher auch koojunkrurellen Schwankungeo der Öff
nung und Schließung sozialer Systeme, der Verfestigung und Lockerung von 
Identifikations- und Binduogswirkungen.!l 
Das heißt, die Versammlung ist weder ein bloßer Modus der Mit-teilung von 
Meinungen noch eine Form der Präsentation des Volkes. Der berechtigte Kern 
dieser letzteren Position besteht darin, daß die Betonung der Unmittelbarkeit, der 

7 Vgl . dazu A.Pizzomo, Sull, rnlonalit' delb s""h, democr:,,;,., In, SUIO c Mcn;alo No. , ('98J). J; 
ders., Some Other Kind of Olhemc$.<) erscheint in' A. Finley u.,. (Hg.), D.,..elopmcnl. D.·mocracy and 
,he An of Trcspassing (Nmrc DamelUSA '986). 

8 A. Tour>.ine, from Exchange 10 Commuruc>uon, Th. B:>.se 01 ProKJ"'lmmed SOCICCY. ,n: Sh. Aldl (Hg.), 
The Humane Uso of Human Knowledge (Oxford 198), 115. 

, G. J. B. ProbstIR. w. Scheu$'. Die Ordnung von SOZl~len SY'lemen, Resultat von Organls,eren und 
Selb<torganis.uion. in, ZIO 1984. 480. 

lO VgJ. dazu ,jlgem~tn H. 1/. Foersltr. Sicht und Einsicht (BraunschweiiVWi ... baden 1985). 
! J A. Pinotoo (Fn. 7): vgJ. auch G.J. B. Probs<. Regdn des sySlcm\Schen Denkens, on: [nIegrien .. M,.,,1· 

gtrnenl. hg. von G.J. B. ProbsLlH. Siegwart (Bern/$,utlgan 1,985). ISI. 
12 Vgl. F. AJberonl, MOl/imemo e !SUluz.ionl, l.Aufl. (Bologna 19R1). 
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/54 körperlichen Anwesenheit der Versammelten auf eine wichtige Differenz verweist: 
Konflikte um die »Logiken der kollektiven Identifikation« können in der Tat nicht 
auf rationale, für die Beteiligten transparemc Meinungsbildung reduziert werden. 
Allerdings wirkt die Betonung der körperlichen Präsenz beinahe wie die Beschwö
rung eines »eigenen«, nicht verfremdeten Willens des einen Volkes, das sich in den 
Instirutionen nicht wiederfindet. Sie ist damit auch nicht frei von Ambivalenz. Sie 
läßt auch eine irrationale Lesart LU: Die besondere Qualität des Unmittelbaren 
besteht dann nur noch in der Auflehnung gegen die Vennitdung. 
Aber;1O dieser Auffassung ist so viel richtig, daß es bei der Demonstration auch und 
gerade um die Präsenution und Verweigerung von kollektiven Bindungen, lebens
stilen, Anschlußangebotefl geht, die vielfach wichtiger sind als die Veröffentlichung 
bestimmter Forderungen. [nsowelt hat sogar Stöcker recht, wenn er meint, Demon
strationen seien im Grunde kein Mittel geistiger Auseinandersetzung. Letztlich geht 
es um die Ennöglichung von Konflikten um die »Logiken der Identifikation«, die 
wiederum auf Dauer flur in Institutionen stabilisiert werden können. 
Der Druck, der von der Demonstration ausgeht, ist nicht der Vorläufer der Gewalt 
(oder sollte es nicht sein), die Demonstration konkurriert nicht mit den organisier
ten Instinltionen um die Macht. Sie konfrontiert das auf Geschlossenheit der 
Identifikation angelegte Strukturprinzip »Organisation« (Ordnung) mit selbst
organisienen »Fluktuationen« im Netzwerk der sozialen Beziehungen. 'J Sie produ
zien oder provoziert damit eine Instabilität der Bindungen, die nicht einfach auf 
Schlichtung nach einem Meta-Prinzip oder in einer prozeduralen Ratjonalitär 
angelegt ist. 
Es geht um die paradoxe Ermöglichung des Abarbeitens heterogener Prinzipien 
aneinander. Unter Ungewißheitsbedingungen kann eine Gesellschaft ohne »festen 
Punkt~ sich nur dadurch erhalten, daß sie die Konfronration von Offenheit und 
Geschlossenheit der Systembildung ermöglicht und durch die Permanenz des 
Konflikts heterogener, multipler Identifikationen Trivialisierung venneidet." Die 
Versammlung/Demonstration ist damit eine Bewegungsform des ProLesses der 
Strukturierung und De- bzw. Restrukturierung von kollektiven Bindungen. 

J. Dle Versammlung zwischen Oberzeugung und politischem DrJtck 

Diese Konzeption kann - ausgehend vom »evolutionären~ Paradigma der Selbscor
ganisation sozialer Systeme - einen Beitrag leisten zur Klärung des Verhältnisses 
von Überzeugung (im Medium einer universellen Vernunft?) und politischem 
Druck, den das öffentliche Auftreten einer Menschenmenge erzeugt. Meinungsäu
ßeruog ist nicht gleichbedeutend mit [nformationsüberrragung auf einen Empfän
gerhorizont . 
Der Wahrnehmungshorizoot von Individuen oder Organisationen wird vorstruk
rurien durch Invarianten, die der Konstruktion I! von Erfahrung dienen und deren 
Beharrungstendenz nicht deshalb übersehen werden darf, weil die Kommunika-

lJ Vgl. dazu näher r. I'rogogl.I1c, Vom Seon zum Wcrd,"", 7· Aufl. (MilnchenlZliroch '98» . 
1~ T. H. ßroch("r/C. Sies, P,ychoanaly>e und Neurobl010gl~. Zum ModeU der AUlopo,e.>('1s Regulmom

prinzip, Jb. der I'jychoaoalyse, Beiheft !o (SlUugm !986). 49; H. R. Maturao" E.rkennen : Die Org>.ru
Slllon und Verkörperung von WirlUichkw (Br2uoscbwe,gfWicsb.dcn '98.), 194. 

15 T. H . Brecher/C. Sie<, ,. a. O . (Fn. 14). S. J>; E. v.GIJ.<ersleid/J. Richards. Die Kontroll. '·on Wahrneh
mung und die Kons,rukllon ,·on ReaJiut, Delfin 1 (1984). 4/6. 
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tionsrechte die staatlich instirutionalisiene Erhaltung solcher Invarianten durch Ge
oder Verbote beschränken. Der Offenheit für Kommunikation liegt die durch 
gesellschaftliche Konventionen (Erziehung), Institutionen (Massenmedien, Par
teien, Verbände) und einander überlagernde Praxisfelder (Arbeitsplatz. Wohnen 
eec.) konstituicne Geschlossenheit der ~Logik der Idencifikation« voraus. Das heißt 
nicht. daß Wissen und Wahrnehmung starr determiniert wären oder gar daß 
Demonstrationsfreiheit die Freiheit zum Aufbredlen von Gescnlossenheit durch 
niche konveneionalisierten, nicht institutionalisierten Gegen-Zwang gewährleisten 
müßte. 
In einer Gesellschaft koexistiert eine Pluralität von Identifikacionsformcn. Das 
Moment der Geschlossenheit ist dadurch charakterisien, daß jene nicht durch 
Referenz auf eine »onlose, reine Vernunft« frei gewählt werden können.'6 Identifi

kation als Konstitution von Individuen ist nur als » Voraussetzung der Wahrheit des 
Gefühls als thetisches Wissen von sich und anderen möglich« .'7 In einer psychoana
Iytisclten Reformulierung könnte man behaupten, daß »Ich-Autonomie und Frei
heit als konkrete Vollzüge« durch das ~quantitative Moment der Triebstärke. 
immer schon utopisch sind.,8 Die identifizierenden Bindungen, die das Individuum 
»wählt ... (re)produzieren ein unaufhebbares Moment der »Unfreiheit.,'~ eben die 
»Geschlossenheit« der Wahrnehmung. 
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen sei die These gewagt, daß Kommunika
tionsfreiheit und insbesondere Demonstrauonsfreiheit die Funktion haben, das 
dialektische Spiel von Offenheit und Geschlossenheit, von Bindung und Entbin
dung durch Ermöglichung von a1temativen Identifikationsvarianten zu erhalten. 
Innovation aber hat dann immer auch ein Momenc von Intervention: Keine Organi
sation, kein Individuum kann im vorhinein einen Prozeß der Selbstveränderung 
determinieren, er hat norwendig einen destabilisierenden Charakter.'O Eine ndu in 
den Wahmehmungshorizont "passende~ Kommunikation hat zunächst bestenfalls 
den Charakter einer "Störung«, keinesfalls ist sie eine »instruktive« Einwirkung." 
Eine kommunikative Interaktion kann eine interne ~Zustandsveränderung. auslö
sen; dies kann aber nicht von außen festgelegt werden." 
Veränderungen sind vielmehr abhängig von der ,.Auswahlbereitsehaft« der kommu
nizierenden Individuen/Organisationen/Gruppen im Sinne einer »Strukturenkopp
lung«, die selbst ihrerseits eine gewisse Redundanz. also eine Durchlässigkeit für 
Neues voraussetzt und die Ausbildung von ),konsensuellen Bereichen« ermög
licht. 
Charakteristisch für ein auf grund rechtlichen Freiheiten l.ufbauendes System ist 
gerade, daß es sowohl Individuen als auch Organisationen als prozeßhaft begreift 
und deshalb ein »ungebundenes Potential zur Änderung«') durch Unterbrechung 
von sich selbst zirkulär verstärkenden Konservierungstendenzen bereithält. Es 
akzeptien "Ordnung durch Fluktuationen« (Prigogine); Individuen und Organisa
tionen werden nicht als stabile Größen angesehen, sondern als Knotenpunkte in 
Beziehungsnetzwerken konstruiert, deren Stabilität sich durch Schwankungen um 

,6 W. Ulch, Die Frage nach dem Sinn - 03.' Subjekt und die Freihc,t. elfl psychoanalytIScher nenrae, Jb. 
der Psychoan>.lysc 'I ('9B,l, 68/87· 

'7 M. Frank. D:u .odivlltuelic Allgemem' (Franklu" '977l. '1)7· 
.8 S. Frcud. G. S. XVI (Frankfurt '978),66,68, 74-
'9 W. Loch (Fn. !6), 89. 
~o T. H. ßroc.ncr/e. Si<.< (Fn. '4), ~O/61 . 
•• T. H. Brocher/e. Sics (Fn. '4), 49· 
lZ T. H. Brocher/C. Si" (F". '4), 77 L; H. R. Matu !""ln. (Fn. ! ~). ! 9 f. 
1J G. nat.san, Ökolog,e des GeIStes, 1. Aull. (Frln.k1un '98)). 
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'56 einen Gleichgewichtspunh erhalten, aber auch durch Amplifikationen in eine neue 
dynamische Funktionsweise übergeben können, um sich dann auf einem anderen 
Niveau zu stabilisieren.'" 

6. Kommunikatumsgrundrccbte und Selbstorganisationseffekte 

Diese Konkretisierung der Stellung des Individuums in einem Netzwerk von 
sozialen Beziehungen und einander überlagernder oder gar kollidierender Bindun
gen läßt sich anschließen an Ridders Kon2Cpt der Grundrechte als inpersonaler,'s 
funktional bestimmter Rechte von soz.ialen Handlungsfeldero zwischen Individuen: 
Das Netzwerk selbst ist der primäre, Träger. der Grundrechte. 
Grundrechtsausübung im Bereich der Kommunikationsrechte soJi nicht nur Kom
munikationen zwischen Individuen, sondern vielmehr einen Selbstorganisationsef
fekt durch das Zusammentreffen verschiedeoer Kommunikationshandlungen er
möglichen. Das führt bei einigen Grundrechten, insbesondere der Presse- und 
Rundfunkfreiheit zur Ablagerung sog. institutioneller Strukturelemeote: in der 
Form des öflenttich-rechtlichen Gruppenpluralismus, der grundrecbdichen Garan
tie der der eigentlichen Meinungsäußerung vorge!agenen Presseinfrastruktur (Ar
chive, Infonnanten, Redaktionsgeheimnis etc.). Demgegenüber bedeutet die Ver
sammlungsfreiheit primär - wenn man von der Variante der Mobilisierung der 
Anhängerschaft einer Organisation absieht - ein nicht institutioneU gebundenes 
Moment der Provokation, die als solche mangels Institutionalisierung vergehen 
muß, wenn sie nicht eine Resonanz in einer Institution erzeugt. 
Für die Versammlungsfreiheit ergibt sich daraus eine Möglichkeit zur dogmatischen 
Einordnung des den "Meinungsausrausch« überschießenden Moments der unmittel
baren Präsenz der Versammelten. Diese ist nicht nur Modus der Meinungsäuße
rung, sie bedeutet vielmehr eine "Störung«, die die zirkuläre Selbsterhaltung institu
tionalisiener Werte, Funktioneo, Praktiken zu unterbrechen sucht, um Durchlässig
keit für Neues zu provozieren. Deshalb sind kürzere, symbolisch bleibende Blocka
den von Einrichtungen vom Nonnbereich der Versammlungsfreiheit umfaßt. Auf 
der anderen Seite ergibt sich aus der hier angedeuteten Erweiterung des Versamm
lungsrechcs (über die Mit-teilung von Meinungen hinaus) auch eine Präzisierung der 
Funktionsgrenze des Grundrechts: Die Versammelten dürfen nicht ihrerseits für 
sich das Recht in Anspruch nehmen, die Wirkung der Störung determinieren zu 
wollen . Dies liegt jenseits der Grenze des Grundrechts der Versammlungsfreiheit, 
das funktional be:z.ogen ist auf die Erhaltung des Wechsels von Ordnung und 
Unordnung, also der Erhaltung von "Ordnung durch Fluktuationen«. Eine De
monstration kann - zusammen mit anderen "Fluktuationen« - z.u e.iner Zustandsän
derung organisierter SYSteme oder Identitätskrisen von Gruppen führen - aber sie 
kann auch verpuffen. Dies :z.u bestimmen, ist nicht Gegenstand des Versammlungs
rechts. 
Daraus ergibt sich zugleich eiDe Präzisierung des Verhältnisses zwischen :z.ulässiger 
Provokation und nicht nur aus taktischen Grunden abzulehnender Gewalt: Hier 
besteht - auf der Grundlage der oben formulierten Annahmen - die Gefahr, daß der 

'4 P. F. D.UJH. A. Goowb,an, Ordnung durch Fluk"ul>on : Ein. Ep,SI<'"O)o)ogte für rn.n.chlich. Systeme 
in: f~miliendynamik 1981, 104. 

'\ H. Ridder, Die soz .. l. Ordnung des Grundg,sef~es, 10 : J. Mück (Hg.), VerlaS<unc".chr . Bad WJldunger 
Beitrage zur Gemelnsch.fukunde, ßd.{ COp laden 1975), SI , 1°7. 
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»Kampf mit Gegengewalt gegen bestehende su-ukturelle Gewalt des sozialen Sy
stems (Nonnstabilisierung, Kontrolle und Verhinderung seibstreOexiver Verände
rungen) keine wirkliche Veränderung, sondern eher eine Verstärkung und Ver
schleierung der möglicherweise destruktiven Symptomatik eintrin."J& Hier bleibt 
keine Alternative als die Bemühung um die Öffnung organisierter Systeme und 
stabiler Identifikationen für neue Konsensmöglichkeiten. 

Thomas Blanke 
Kritik der systernfunktionalen Interpretation der 
Demonstrationsfreiheit 

Ladeurs Vorschlag, das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit des Art. 8 GG als 
ein systemisches Grundrecht zu interpretieren, welches die NetZwerkstruktur von 
gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen für innovative »Inputs~ offenhält, ist 
weiterreichend. als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Er impliziert ein 
Verständnis der Grundrechte insgesamt als Mechanismen einer spezifischen Art und 
Weise der Systemerhaltung. Indem sie in dieser Optik nicht um der Menschen, 
sondern der Systembedingungen willen gewährleistet sind, bestimmt sich ihr Inhalt 
und ihre Reichweite nach dem »funkt.ionalistischen Imperativ« : Sie werden, entge
gen der offenbaren Intention VOn Ladeur, noch biegsamer, als sie es nach der 
überkommenen verfassungsrechtlichen Dogmatik ohnedies schon sind. Darüber
hinaus läuft dieses Konzept, ohne dies explizit zu reflektieren, auf eine Umbewer
tung der normativen Grundlagen des Demokratiemodells hinaus, indem es um se.inc 
überschießenden fiktionalen, wenn man so will : utopischen Elemente verkürzt 
wird. 

I. Die Grundrechte fungieren nach Ladeur als »ungebundenes POtential~ zur Un
terbrechung »von sich selbst zirkulär verstärkenden KonservierungstendenzeM, 
mincls deren die Lernfählgkeit und Wandelbarkeit von sozialen Subsystemen. 
Organisationen und Individuen garantiert werde.n 5011. Weil das Grundrecht der 
Versammlungsfreiheit »funktional bezogen ist auf die Erhaltung des Wechsels von 
Ordnung und Unordnung .. , werden von ihrem Nonnbereich auch kürare, symbo
lisch bleibende Blockaden von Einrichtungen umfaßt. Das Recht zur Unruhestif
tung und Ordnungsstörung steht jedoch nicht originär den Subjekten zu; vielmehr 
ist .. das Netzwerk selbst ... der primäre >Träger. der Grundrechte«, von dem in 
Gestalt der »Reflexrechte .. nur ein maner Abglanz auf die Individuen fällt. 
Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gewährleistet somit das Funktionieren 
eines systemimmanemen, endemischen Lernmechanismus, der nach Are eines - von 
den empirischen Subjekten zu bedienenden - Unterbrecberkontakts in die Netz
werkstruktur sozialer Bez.iehungen e.ingebaut ist. Daß daraus umstandslos die 
Rechtmäßigkeit kurzfristiger Blockadeaktionen gefolgere werden kann, ist jedoch 
aUes andere als plausibel oder gar zwangsläufig. Nach welchen Kriterien sich das 
Maß funktionaler Irritation der Inter-Systemkommunikation bemißt, bleibt völlig 
unbestimmt. Sicher scheint soviel, daß es sich hierbei nicht um eine konstante Größe 
handeln kann. Wenn den gesellschafrlichen Subsystemen. den Organisationen oder 

,6 T. H. Brocher/C Si .. (Fn. '4). I JO. 

1)7 
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auch den Individuen zuviel an »Offenheit« zugemutet wird, ihr Schwanken zwi
schen "Kristall und Rauch "l sich durch zuvieIe. vor alJem .. unzuträgliche . Inputs 
zugunsten von strukturlosem Rauch aufzulösen droht, muß dann nicht eine derart 
funktionalistisch gefaßte Demonstrationsfreiheit entsprechend zuruckgeschniuen 
werden - und zwar niche aufgrund gegebener politischer Machtverhä!misse, son
dern gleichsam aus theoretischer NOtwendigkeit? Damit aber stehen selbst die 
fundamentalen Verfassungsgarantien der politischen Freiheitsrechte unter einem 
generellen Funktionsvorbehalt entsprechend den sich wandelnden Erfordernissen 
sysrcmischer Bestandserhaltungsinteressen. 

~. Dementsprechend verlagert sich die Auseinandersetzung über die Grenzen und 
Reichweiten von Grundrechtsgewährleistungen auf die Ebene der Imerpretation 
dessen. was noch als systemverträgliche Form der Konflikrartikulation und -austra
gung angesehen wird . Waren hier die Aktionen der Studentenbewegung noch 
erträglich, sind es die Massendemonstrationen der Friedensbewegung - oder gibt es 
hierfür überhaupt kein Richtmaß? Wenn es dies aber nicht gibt - und prinzipiell 
jede in den Grenzen eines liberal gefaßten Strafrechts verlaufende Demonstr~tion 
bis hin zur symbolischen Blockade verfassungsrechtlich garantiert ist -, welcher 
argumentative oder wissenschaftliche Erkennmisgewinn liegt dann in dieser inper
sonalen Fassung eines doch explizit an die Adresse der Staatsbürger. also an 
Personen gerichteten Grundrechts? 
Der theoriestrategische Vorteil dieser funktionalistischen Sichtweise liegt darin, daß 
die Verfassung insgesamt als Einheit konzipiert werden kann: Sie besteht nicht 
länger aus normativen Postulaten, die häufig einander widersprechen und in auf
wendigen Konstruktionsversuchen aufeinander abgl:Stimmt werden müssen. son
dern sie beschreibt die funktionalen Erfordernisse. unter denen sich moderne 
Sozialsysteme reproduzieren. Grundrechte sind nicht Gewährleistungen einer ei
gen-willigen, potentiell widerständigen Subjektivität. die sich an Systemimperativen 
abarbeitet. sondern sie sind Fundamentalvorgaben der Selbstprogrammierung des 
Rechtssystems. mittels deren es sich seine eigenen Enrwicklungsmechanismen selbst 
~vor-schreib( ,,- Daß Ladeur hierbei davon ausgeht, daß soziale Systeme. um ange
messen lerntähig zu sein, offen sein müssen für die sperrigen Effekte voo kollektiven 
Artikulationen des Unmuts und des PrOlesteS (also der »Iernunwilligen~ Subjekte), 
ist seiner Sicht auf die angemessene Funktionsweise demokratischer Gesellschaften 
zu verdanken - andere sehen das anders. Auf der :Basis einer funktionalistischen 
Systemtheorie wird sich hierüber - je nach politischer Option - schwerlich mehr 
Einverständnis erzielen lassen als unter den juristischen Herrneneucen auf der 
Grundlage jeder anderen Grundrechtstheorie auch. 
Allerdings sind die Einfallstore für beliebig entgegengeserzte Annahmen weit 
geöffnet: Wo dem einen bereits die fehlenden Schlipse von Mandatsträgern der 
Partei der GRÜNEN als eine Überstrapazierung der eingeübten politischen Ver
kehrsfonnen erscheinen mag', sind dies für den anderen erst nachhaltige Blockade
aktionen oder gar das Umsägen von Elekrromasten . KUrL.um : Die jeweilige Sozial
philosopbie und die von ihr geprägte Prognose hinsichtlich produktiver politischer 
KonflikLVerarbeitung prägt eine systemtheoretische Umformulierung von Grund
rechten eher noch schärfer als ih( Verständnis als subjektiv-öffentliche, politische 

I Da. Schwank~n von SysJ.efl1cn ZWISchen Ordnung und Ch~o" Redundanz und Off.nhe" kJ. id~, 
luhmann In die hübscbc Me"'pher: .Fakusch findet mlJl :tUe Systeme lrgendwo ZWISchen Kruull und 
Rauch. (<0: Eimge Probleme rrut .rdlcx",cm Rech,· . Zc".chrilo für Re<:h,SSOzlologle. H. I/ S! , S. 14). 

1 Luhmann, Ahern1tlve ohne Altern,"ve - Die Paradox" der ·n.u~n sozialen Bewegungen'. FAZ 
v. 1. 7.1986. 
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Freiheitsgarantien. Denn dieses untcrwirft staatliche Beschränkungen immerhin 
einer Skala verfassungsrechdicher Eingriffsschranken, die intem gestaffelt sind je 
nach der Bedeutung des Grundrechtes (Gesctzesvorbehalt), Notwendigkeit des 
slllrlichen Eingriffs (»Erforderlichkeitc) und den Kriterien einer Güterabwägung 
(» Verhältnismäßigkeit«). Von alt diesen - zugegebenennaßen längs! in den Strudel 
flexibler Abwägungscopoi hineingerissenen und extrem verflüssigten - Schrankcn ist 
bei einem zum -Reflexrecht« sysrcmisch ohnedies bestehender kommunikativcr 
Netzwerke degradienen Grundrecht keine Rede mehr. Die Versammlungsfreiheit 
ist legitim, weil sie zu den sysremischen Funktionselemencen gehört - oder doch 
gehören müßte, wenn das System über sich hinreichend aufgeklärt wäre und Im 
Sinne seiner eigenen Ration::tlidtskriterien optimal ~rbeiten würde. 

3. Die liberal-progressive Deuwng, die der Normbercich dcs Art. 8 GG in Ladcurs 
Interpretation erhält, ist das Ergebnis der von ilun vcrtrctenen Variante der System
theorie. Im Unterschied zu Luhmann geht er davon ::tus, daß KommunLkationspro
zesse in dem Sinne redundant sind. daß sie eingeschliffene Wahrnehmungsweisen. 
Routinen der Selektion. Wcrtung und Entscheidung beständig bestärken; Der 
Normalverlauf der Prozesse innerhalb des ~Netzwerks« tendiert zu »sich selbst 
zirkulär verstärkenden Konservierungstendenzen«, zur Beharrung. Warum das so 
ist, wird nicht erklärt - es sei denn. man sieht eine solche Erklärung in seiner 
Versicherung, daß die ~Beziehungs"nerze" ihrc Stabilität dadurch erhalten , daß sie 
sich um einen .Glejchgewichtspunkt~ einpendeln. Dieser wird nicht näher qualifi
ziert - aber man wird kaum fehlgehen in der Vermutung, daß sich dahinter. wie 
Nocke) treffend herausgearbeitet hat, nichts weniger als das 2. Geset2 der Thermo
dynamik verbirgt. Aber während Luhmann die Geschlossenheit der Systeme für 
eine Bedingung ihrer Offenheit hält· mit der Konsequenz. daß soziale Systeme von 
selbst lernen und in Gefolge interner Differenzierungen ~aU[opoietisch« höhere 
Reflexionsswfen erklimmen!, gehr Ladeur davon aus. daß system ische Lernprozesse 
die Folgen von Irritationen dieser Gleichgewichtslagen sind. die ihnen äußerlich und 
künstlich ~injizjcrt « wcrden mÜssen - die Vcrsammlungsfreiheit fungiert als ~Impf
stoff«, durch den .. Unruhe .. zugeführt wird.6 

Diese Interpretation von systemischer Redundanz und ihrer Aufsprengung durch 
Grundrechte scheint mir in ihrer rechtstheoretischen Konsequenz nichr hinreichend 
durchdacht: Träger der Grundrechte sind nach Ladeur die kommunikativen Netz
werke. die die fnfrastruktur des sozialen Zusammenhangs bilden, folglich ein 
systemischer Mechanismus. Gleichwohl konzipiert er sie so. als seien sie Elemente 
der »Umwelt« des Systems, die an dieses von außen herangetragen werden (müs
scn ?). um dadurch die Offenheir des Systems zu erhalten oder - genauer - beständig 
erst herzustellen. Was garantieren aber dann die Grundrechte? Diese Art und Weise 
eines systemischen Lemmcchanismus. sein Funktionieren - oder aber. daß diese 
Weise von system ischen Lernprozessen »zulässig« isr? Allgemein formuliere bleibt 
unklar, ob den Grundrechten nach Ladeur ausschließlich funktionale oder darüber
hinaus noch eine zusätzliche normative Qualität zukommt. 

Au,opo\C", - RechL<soz\ologle 111 selts.men Sehl<.ifen, KJ H.4/'986, S, )6) 1.. )6~; :<ur nähe.,en 
In{onnwoo uber die Relev:>Jlz der Thennodyn.mik (ur die ko.molog"cnen Spekuhllooen uba d,e 
Enl$lehung und E,·olullon der Weh und des Leben< auf der Erde se, die Lek,üre von S. Lern, Surnm~ 
technolog»c (Frankfurt '976) ""'pfohlen. 

{ Die Codierung des Rechtssystem •• Zellsenr"!. lür Rechlstheotle, H .• /1986, S. '7' ({. 
S Luhm,nn. SozIale Systcme (Fra.nkfun/M . !j/8~), )9) H. 
6 Wenn Ladeur In diescm Zuurnm,·nh""g wCII .. au.fühn, daB d=" die Gesellsch>.fl SIch .für NeUe< 

sensibiliSIeren \t;>.nn, ,150 Ollenh." und Sensibili,ä, rur Vcriinderung.pr07.e.se. gewinnt, so ger.! ihm die 
Metapher inS Schwimmen: Impfstoffe .eMibilislfrtn nlchl, Sie d.,m,ibili' leron. 
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160 4. Nun ist der heimliche Nonnativismus ohnedies der Pferdefuß jeder funkuonali
stischen Theorie. Wenn Ladeurs DarstelJung der An und Weise, wie Lernprozesse 
von Individuen, Organisationen und sozialen Systemen generell (auch) durch 
Konflikte ermöglicht werden, empirisch wie theoretisch gleichermaßen triftig ist 
(wofür einiges spricht), dann garantien das Grundrecht der Demonstrarionsfreiheit 
nur, was so und nicht anders funktioniert. Das Grundrecht verdoppelt das, was 
ohnelun der Fall ist. Es beschreibt einen Funktionsmechanismus. Warum diese 
deskriptive Aussage, die die Möglichkeit von Veräoderungsprozessen zum Gegen
stand hat, in die Form einer präskriptiven Aussage (einer Rechtsnorm) gekleidet 
wird, bleibt zunächst unklar. 
Dies Erfordernis könnte darauf beruhen, daß eine systemische "Selbst-Garantie« 
dafür erforderlich ist., daß dieser Typus von Lemproz.essen zulässig sein soll. Der 
VOn der Versammlungsfreiheit intenuene Modus der Organisation möglicher Lern
prozesse gehört dann zum Selbstprogramm des Systems. Diese Interpretation 
würde freilich voraussetzen, daß Ladeur andere, ~funktional äquivalente. Organisa
tionsweisen von derartigen Lernprozessen darstellt und diese daraulhin untersucht, 
ob sie in erwa ähnliche, gleiche oder andere Leistungen in bezug auf die Reproduk
tionsfähigkeit des Systems entholten . Denn nur auf diese Weise könnte sich die 
Instirutionalisierung der Garantie der Versammlungsfreiheit als eine Selektionslei
stung begreifen lassen, die darum mit normativer Qualität ausgestattet wird, weil sie 
eben diese Form möglicher Lernprozesse privilegieren und andere unterbinden will. 
In seiner knappen Skizze diskutiert Ladeur derartige Altemauven nicht. Zwar 
spricht er an einer Stelle von einem "auf grundrechtlichen Freiheiten aufbauenden 
System~, so daß folglich auch andere denkbar seio müßten, die dies nicht tun - hier 
hat es den Anschein, als ob eine Gesellschaft wesentlich dadurch charakterisiert sei, 
welches Rechtssystem sie besitzt. Das Gesamtsystem wäre danach primär normativ 
fundien. Wenn er andererseits vorschlägt) -Gesellschaft als ein Feld von konfligie
renden Beziehungsnetzen mit Selbscorgaoisationsfähigkeit . .. zu konstruieren«, 
und davon ausgeht, daß "Gesellschaften ... eine immer weiterreichende Fähigkeit 
zur Selbscmoclifikation (enrwickeln) .. , dano beanspruchen diese Aussagen erstens 
eine (scheinbar differenzlose) Allgemeingültigkeit und lassen zweitens erkennen, 
daß die Systemenrwicklung offenbar nicht als Explikation zentral vorgegebener 
nonnativer Programme, wie sie die Verfassung darsrellt, angesehen wird. Dann 
kann aber die Formulierung, daß Systeme auf grundrechdichen Fre.iheiten ~auf
bauen «, allenfalls metaphorisch gemeint se.in: Denn auf Funktionen, die ihre 
internen Reproduktionsmechanismen beschreiben, können Systeme schwerlich 
gründen . 

5. Der normative Gehalt von Lodeurs funktionalistischer Grundrechtstheorie ist 
ersichtlich schwer zu fassen. Glaubt man ihn zu haben, entschwindet er alsbald 
wieder auf geheimnisvolle Weise im Getümmel spootaner Selbstorganisationsfähig
keiten. 
Deutlicher faßbar wird er jedoch don, wo die funktionalistische Analyse ins 
rechtsdogmariscne Fahrwasser einmündet und zum Abgrenzungskriterium für ~zu
lässige (!) Provokation« und »abzulehnender Gewalt« dient . Geschützt ist danach 
nur, was die ~Funktionsgrenze des Grundrechts« nicht übersteigt und sich folglich 
im Rahmen der Anstoß-, Offenheics- und Irritationsfunkcion der Versammlungs
freiheit für mögliche Lernprozesse hält. Da deren Inhalt und Richtung nicht 
vorprogrammiert werden kann (oder darf?), dürfen Demonstrationen niche auf 
direkte Zie\erreichung oder -verwirklichung ausgehen. Diese Eingrenzung ist fol
genreich: Wenn die ~Konversion'" der demonstrativ vermittelten Inputs Sache der 
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system ischen, organis3tionellen wie subjektiven »black box" auf der Suche nach 
Gleichgewichtszusc.änden oder veränderten .. Logiken der Identifikation« ist, dann 
sublimieren sich die Motive und Absichten der protestierenden Subjekte zu dem 
Recht, symbolische ~Denkanstöße« geben zu dürfen. 
Für eine solche Eingrenzung der Demonstrationsfreiheit gibt es - im demokratisch
parlamentarischen »NormalfaU .. - sicherlich gute Gründe. Immerhin wäre es auch 
dann bereirs problematisch, die stets wiederholre Durchführung von Blockadeaktio
nen symbolischer Art bis zur definitiven Abrüstung bestimmter WaHensysteme zu 
proklamieren. Denn dadurch würde in geradezu impertinenter Weise auf einer 
Zielerreichung insistiert, die die Frage des "Ob und Wie« von Lernprozessen nicht 
an die systemischen Konversionsprozesse delegiert. Gleiches gilr erst recht für 
Demonstrationen, durch die der Eintritt bestimmter Ereignisse verhindert werden 
soll - wie etwa eine Versammlung von Neonazis oder 55-Veteranen, der Bau einer 
Straße oder einer Wiederaufbereitungsanlage oder gar die Beseitigung der parlamen
tarischeD Demokratie insgesamt. Kurzum, mit scheint, daß eine derartige rein 
funktionalistische Interpretation der Versammlungsfreiheit nur deshalb glaubt ohne 
alle normativen Zusatzannahmen auskommen zu können, weil sie diese im Ver
trauen auf evolutionäre systemische Lem- und 5elbstorganisationspro2esse vorgän
gig dem SystembegriH attestien hat. 

6. Ladeurs Deutung der Demonstrationsfreiheit l:i.ßt die Grenze zulässiger Grund
rechrsausübung mit der Bestimmung der Funktion dieses Grundrechts zusammen
fallen. Damit determiniert die systemfunktionale Analyse den jeweiligen Einsatz der 
für das Rechtssystem fundamentalen »Letzrunte.rscheidung« von zulässig/unzuläs
sig oder rechtmäßig/rechtswidrig. Diese Konsequenz, so trivial sie in systemtheore
tischer Sicht zunächst erscheinen mag, widerspricht doch zugleich fundamentalen 
Grundannahmen dieser Theorie, die ja wie keine andere die Autonomie, Selbstbe
obachtung, -reflexion und -steuerung der sozialen Subsysteme behauptet. Denn 
wenn das Wissenschaftssystem die normative Codierung des Rechtssysrems festlegt, 
dann wird dieses an Einsichten und Ansichten gebunden, die sich die Gesellschafts
theorie vom sozialen Gesamtsystem macht. Wie dies mit dem Postulat der Autono
mie des Rechtssystems und der nur ihm eigenen Fähigkeit zur ausschließlichen 
Selbstbeobachtung seiner Operationen vereinbar ist, bleibr ebenso dunkel wie die 
eigentümliche Privilegierung des Wissenschaitssysrems, nicht nur sich selbst zu 
gesteigerten Formen der Selbstreflexivität fOrTzuentwickeln, sondern auch noch das 
gesellschaftliche Ganze in sicn zu reflektieren und aus diesem Wissen heraus einem 
anderen Subsystem die Einsatzweise seiner Codierungen vorzuschreiben. Doch 
dieser systemtheoretische Se\bstwiderspruch mag hier auf sich beruhen. Seine 
Bearbeitung wird dort zu kJären sein. vermutlich durch die an Beliebigkeit gren-
1.ende Einfügung neuer Versat1.srucke aus der logischen Erkenntnistheorie, biologi
schen Evolutionstheorie oder Kybernetik, die den theorieprogrammatischen Lern
prozcß des Umdenkens des Denkens in Richtung auf ,.Unwahrscheinlichkeit«7 eher 
begleiten als steuern. 

7. Die funktionalistische Theorie macht die Unterscheidung des deskriptiven, auf 
empirischen Gesetzeshypothesen beruhenden Gehalts einer Nonn von ihrem prä
skriptiven Gehalt, der die Sollgeltung der Norm zum Gegenstand hat, rückgängig. 
Beide Elemente werden unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktionalitä( zusammen
gezogen . Damit wird die Problematik, ob der in eine juristische Nonn eingelassene 
Gelrungsanspruch (z. B.: Es ist richtig, geboten. daß sich die Bürger einer Gesell-
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schah zur gemeinsamen Beratung politischer Angelegenheiten und zur kollektiven 
Bekundung ihres politiscnen WiUens versammeln können) einer rationalen Diskus
sion und Überprüfung standhält, verkürzt auf die Frage, wozu es im Interesse der 
Systemerhaltung und -reproduktion nützlich sein mag, daß sich die Bürger zu 
diesem Zweck versammeln, Gewiß muß bei der Erörterung der Rechrfertigungsfa
higkeit einer Norm stetS auch bedacht werden, welche Effekte von der eventuellen 
Befolgung einer solchen Verhaltensregel ausgehen oder ausgehen können . Jedoch 
bleiben es unter dem Aspekt der Geltung einer Norm die Bürger selbst, die darüber 
entscheiden, ob sie - aufgrund oder auch ungeachtet dieser Effekte - akzepliert 
werden soll oder nicht, 
Dies ist bei der funktionalistischen Betrachtung anders: [ndem die normative 
Dimension mit der empirisch-deskriptiven zusammengezogen wird, verlagen sich 
der Bezugspunkt der Nonnativität aufs System und wird darin als immer schon 
beantwortet unterstellt: Als nicht weiter hinterfragte, der Problematisierung entzo
gene Sollgeltung der unterstellten, funktional definierten Weise der Systemrepro
duktion. Diese ist "an sich« wert, daß sie besteht (und nicht etwa mephistophelisch 
-zugrunde geht«), weil sie besteht und ihr Bestand im Prozeß der »evolutionären 
Selbsterneuerung« i eine derart große Unwahrscheinlichkeit darstellt, daß sie auch 
nonnativ unter .Naturschutz« gestellt werden muß. 
Der Kunstgriff, mittels dessen zugunsten von system ischen Evolutionshoffnungen 
der moralisch-praktische Aspekr von Rechtsnormen scheinbar spurlos zum Ver
schwinden gebracht wird, hat zwangsläufig den rechtStheoretisch gravierenden 
NebeneHe.kt, daß Rechtsnormen nicht mehr wie im geläufigen - aber darum ja nicht 
bereits selbsrverständlich falschen - Verständnis als subjektive Berechtigungen, 
Ansprüche, Forderungen und Verpflichtungen begriffen werden können. Vielmehr 
muß auf dieses subjektzentrierte, handlungstheoretische Deutungsmuster verzichtet 
werden. Die Normen sind statt dessen als an systemische Strukturen, \>Netzwerke« 
und ~Kommunikationssysteme" adressierr ZU begreifen. Das bedeutet, daß sich in 
dieser Sicht soziale Zusammenhänge nicht aufgrund von instrumentelleu oder 
strategischen Einwirkungen von Subjekten aufeinander oder aufgrund von interak
tionsfolgenreichen Verbindlichkeiten, die soziale Akteure untereinander eingehen, 
indem sie Versprechungen machen, Verabredungen treffen, Verträge schJießen oder 
sei es im Gespriich, sei es in wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten 
Geltungsansprüche erheben, für die sie notfalls Gründe beibringen müssen, konsti
tuieren, sondern als ungeplames Produkt einer regellos-spontanen Selbstregenerie
rung von dezentralen, in sich selbst zurücklaufenden Nctzwerkstrukturen systemi
scher Kommunikation. An deren Funktionsabläufe sind dann die empirischen 
Subjekte als gleichsam »blinde Agenten«, als Puppen, ohne die das Spiel nicht laufen 
würde, angeschlossen - wobei ihre Haupcfunktion darin besteht, daß das »Blinde

kuhspiel« auf jeweils evolutionär höherem, also noch unwahrscheinlicherem Niveau 
fortgesetzt werden kann. 
Mit dieser Eliminierung der Subjektrolle der Individuen, juristisch gesprochen, der 
Rechtssubjekte, wird die zentrale handlungstheoretische Dimension, in der sie sich 
substantiell von den Funktionswissen sozialer Systeme unterscheiden, zum Ver
schwinden gebracht: Subjekte, und nur sie, können moralisch-praktische Fragen 
stellen, nur sie verfügen über Gefühle, die im Hinblick auf die moralische Rechtfer
tigung von Handlungsweisen eine ähnliche Bedeutung haben wie Wahrnehmungen 
für die theoretische Erklärung VOn Tatsachen', nur sie vermögen Ächtungen, 

U. K. Preuß. Politik .us dem G ... te des Konsens.s . Zur Rech .. prechung d .. Bundcsvcd.."ung'genchts, 
MERKUR H.~SJ,l""u" '987. I If. (7), 
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Kränkungen und Schuldgefühle zu empfinden. Systeme funktionieren - oder auch 
nicht -, aber sie handeln nicht. In handlungstheortlischen Kategorien ist ihre 
Funktionswcise stets die der strategischen oder instrumentellen Einwirkung: Es 
sind nicht kommunikativ erzielte Einverständnisse, durch den Austausch von 
Argumemen hergestellte gemeinsame Überzeugungen oder SituationsdeulUngen, 
minels deren sie soziale Zusammenhänge stiften oder strukturieren, sondern sie 
setzen Effekte, an die so oder so oder auch gar nicht angeknüpft werden kann, sie 
definieren Präferenzen und steuern dadurch Optionen .• Anschlußfähigkeit«, aber 
nicht in jenem handlungstheorerisch-kommunikativen. normativ anspruchsvollen 
Sinn avanciert d:ther nicht zufällig - jüngst auch bei U. K. PreußIO - zum zentralen 
Gütekriterium der Beurteilung einer Rechtsentwicklung, die iftr normatives Urteils
vermögen zugunsten der Hoffnung auf evolutionäre Selbstenrfaltung der sozialen 

Systeme preisgibt. Da die Subjekte gegen die Bannkraft der Eigenlogik der Systeme 
wenig mehr aufzubieten haben als die rationale Überzeugungskraft moralisch
praktischer Argumentationen, wird ihnen so auch diese letzte Waffe noch aus der 
Hand geschlagen. 

8. Der funktionalistischen Rechmheorie entgeht ferner die eigentümliche Art der 
Objektivität, die die normative Ordnung der sozialen Welt besitze. Indem sie etwa 
ein Verbot der Abtreibung, der Sterbehilfe, der Tierquälerei oder von politischen 
Versammlungen in Re/auon zu spezifischen Syscemzwecken und Systemstrukcuren 
für funktional erklärt, gleicht sie diese Aussage an an Aussagen von der Art, daß 
Doppelfenster eine funktionale Alternative zu dicken Mauern, Strohdächern oder 
ähnlichem seien. Eine solche Angleichung von normativen Aussagen an deskriptive 
mag in bezug auf die eher »technischen« rechtlichen Normierungen. mittels deren 
die Feinmechanik sozialer Strukturen etwa im Steuer- und Subvencionsrecht, Da
renschUtz-, Sozial- und ArbeitSrecht geregelt wird, als durchaus unproblematisch 
erscheinen . In bezug auf moralische Fundamentalnormen, die sei es für Gesellschaf
tcn überhaupt (wic etwa das Törungs- und hnesttabu) oder für Gesellschaften auf 
einem spezifischen Niveau der Kulturentwicklung konstitutiv sind (wie das Selbst
bestimmungs- und Demokratieprinzip und zentrale Grund- und Menschenrechte) 
und insoweit universelle Geltung beanspruchen, gilt dies jedoch nicht. Denn diese 
normativen Sollenssäcze, auf die wir uns notwendig - sei es affirmativ oder kritisch
beziehen. süften eine sinnhafte soziale Ordnung. die in anderer Weise unverfügbar 
ist als die Ordnung der Natur. 
Wahrend nämlich zwischen der Existenz empirischer Sachverhalte und ihrer Er
kenntnis kein notwendiger Zusammenhang besteht, beruht die Geltung einer sozia
len Ordnung zwingend immer auch auf der Anerkennung ihrer Regeln im Bewußt
sein oder Habitus der Subjekte. Die Auseinandersetzung um moralische Fragen 
gewinnt im Gegensatz zum Streit über TatSachenbehauptungen ihre Schärfe daraus. 
daß sie stets diese verobjektivierten. kollektiven InterpretationsleistUngen mitthe
matisiert und damit jenes empfindsame Band tangiert, welches rypischerweise als 
Resultat gewaltsamer Auseinandersetzungen den intersubjektiv verbindlichen Zu
sammenhang der Gesellschaft wiederhergestellt hane. II 1n der Erregung und Erbit
terung macht sich die Angst vor der Wiederkehr des Verdrängten, dem Sichtbarwer
den des Opfers, welches der Aufrichtung der Norm vorausging und die Macht des 
Symbolischen begründete, geltend. 

9 VgJ. ~'Crzu J. Hlborm.s, Di,kur,ethik - Nouzcn zu einem BegTÜndungsprogramm, In: ders., Moralbe
wuß,sfln und kommunik.llIve.s HMldcln (F .... nkfunJM. '983), IJ 1., 60. 

10 Ebd. (Fn . 8), 7. 
11 Vgl. S. Freud, An Albert E;n.,olO, 1n : A. Ein'teln, S. Freud, Warum KrIeg? (ZÜrich '971), lJ ff. 
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Für diesen »doppelten Boden« der moralischen Argumentation gibt es auf der 
Ebene deskriptiver Aussagen kein Pendant . Eine funktionalistische Rechtstheorie, 
die diese Di(ferenz. verwischt, suggeriert eine Elasrizität und Flexibilität präskripti
ver Regeln, die den Grundnormen des sozialen Zusammenlebens aufgrund ihrer 
traumatischen Genesis und der Unbedingtheit ihrer Gelcungsansprüche gerade 
abgeht. Damit aber wird sie unempfindlich für die Idee der Unverfügbarkeit - für 
welche Zwecke auch immer - des Humanum, welche das Pathos der Menschen
rechre ebenso speise wie die Möglichkeit einer Kritik am ~Unrechtsstaat~ des 
Nationalsozialismus und der Perversion von Recht ulJd Unrecht insgesamt. 

9. Die Unent5chiedenheit von Ladeurs Konzeption zwischen einer rein funkti?na
listischen und ansatzweise normativen Grundreehtstheorie würde ihm aus der Sicht 
Luhmanns den Vorwurf eintragen, sich nicht gänzlich von einer subjekcorientierten 
Sichtweise gelöst zu haben": Als mittelbare Adressaten der zu "Reflexrechten« 
verdünnten Grundrechte sind sie immerhin noch als Agenten des gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozesses angesprochen und in ein - wenn auch bescheidenes -
Recht gesetzt. Nun spricht in der Tat wenig dafür, die systemischen Reproduktions
mechanismen so zu beschreiben, als ob sie in der Lage seien, aUes obne Zutun der 
Subjekte zum besten zu regeln . Ob es freilich richtig ist, das Hauptproblem in ihren 
sich wechselseitig verstärkenden ~Konservierungstendenzen" zu lokalisieren, 
scheint mir zweifelhaft. Wenn ich recht sehe, werden die Hauptgefahren für die 
Zukunft der gesellschaftlichen Entwicklung, ja der menschlichen Zivilisation insge
samt, nicht von zu langsamen, sondern von zu raschen Lernprozessen in der 
Dimension technologisch verwertbaren Verfügungswissens ausgelöst. Die Kluft 
zwischen dem . Machbaren« und dem " Veranewonba.ren .. wird täglich größer und 
auch durch noch so zahlreiche »Ethikkommissionen« schwerlich überbrückbar. 
»Daß es so weitergeht, ist die Katastrophe., so formulierte bereits Walter Benjamin 
die Erfahrung der Eigendynamik einer encfesselten Ökonomie, Militärlogik und 
Sphäre politischer Macht. Auch wenn diese pessimistische Diagnose in unserem 
Erfahrungshorizonc eine überpointierende Dramatisierung darstellen mag, besitzt 
die These von der fortbestehenden, latent destruktiven Enewicklungslogik dieser zu 
sozialen Subsystemen gebündelten, vereinseitigten Rationalität hohe Plausibiliüc. 
Wenn dem aber so ist, dann muß die Logik der Grundrechte, die die Individuen zu 
Subjekten emanzipieren, anders interpretiert werden: Sie sind der Versuch, in die 
Struktur des Rechtssystems jenen Widerstand aufzunehmen, den die systemischen 
Zumutungen bei den Subjekten finden . Die Postulate der Menschenwürde, der 
Gewissensfreiheit und der demokratischen Selbstbestimmung privilegieren, system
theoretisch gesprochen, das Primat der Selbstreferenz. der Subjekte. Daher werden 
sie ermächtigt, in die selbstreproduktiven Systemscrukturen eim.ugreifen, um auf 
ihre außer acht gelassenen, unterdrückten oder gegenläufigen Interessen aufmerk
sam zu machen und die Objektivität der Verhältnisse nach ihrem Willen um2uge
suiten . 
Die politischen Kommunikations- und Freiheitsrechte richten sich daher aus gutem 
Grund nicht ans System, beschreiben nicht dessen - wie auch immer optimale oder 
zu op(imierende - Funktionsbedingungen, sondern räumen den empirischen Sub
jekten autonome, nicht begrundungsbedürftige (wenn auch nicht grenzenlos zuläs
sige) Handlungsbefugnisse ein. Diese stehen den Subjekten nicht etwa wegen ihrer 
Systemfunklionalität oder - wie auch immer definierten - Gemeinwohlvenräglich-

11 Vgl. die in diese Richtung nelend. Kntik von Luhm,nn "" GOllhard Gunth.r. 1Jl : Die Codierung d.,.. 
Rc<htssYSlems (Fn·4)· 
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keit zu, sondern um ihrer selbst willen. Das ist gewiß ein Postulat, welches mit dem 
herrschenden funktionalistischen credo ' ) schwer vereinbar ist : Es findet seine 
Entsprechung in der der Idee der Demokratie zugrundeliegenden Vorstellung der 
Selbstbestimmung. Nicht z.ufällig macht Ladeur daher eingangs Front gegen die 
Versuche, das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit im Spannungsfeld von demo
kratietheorerischen Konzepten der repräsentativen versus plebiszitären Demokratie 
zu veroreen, weil diese der »identitätstheoretischen" Fiktion der Einheit von 
Regierenden und Regiereen verhaftet blieben. Nun isr dies empirisch gesehen in der 
Tat eine Fiktion, als vermeintliche Realitätsbehauptung wäre die Identitätsthese 
schlicht falsch . Aber damit wird der nonnarive Gehalt des Selbstbestimmungs- und 
Auronomieposrulats keineswegs hinfällig mit der Konsequenz, daß ein angemesse
ner Demokratiebegriff nur funktionalistisch - elWa als spezifische Organisations
weise sozialer Lernprozesse - endaltet werden könnte. Denn die schlichte Tatsache, 
daß die empirische Realität einer Norm widerspricht, macht diese ja nicht bereits 
deshalb falsch. Vielmehr sollte die Rechtscheorie vor der Möglichkeit der Alrerna
tive, daß der moralische Gehalt dieses Postulats nach wie vor unausgeschöpfr ist, 
ihre Augen nicht verschließen. 

I) Zur Kn,ik "" dieser funkuonalisuschen Umonle'l'"tallOn der Grundrecht< vgL T. Blanke, Probleme 
und Aufgaben ~mer demoknmchtn Verfa"ungsrneonr Ul ökologIscher Abslcbt. In : vO'l;'ngc Nr. 69. 
H . )/ 1984. 591.; kurz und pr>gnwt bringt da. SAG In eIner n.u~ren EntscheIdung den fuokuODaJisu . 
<ehen [mptr>uv 'u( die .Fonnd: . Die Funktion des Arbenskarnp(es be'tlmm, die Grenzen semer 
Zulässl&kCIl., Urt. v. j . ). '98j, EZA Nr. 57 zu An. 9 GG, ArbeILSk.""pf (Ziff. jb). 
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